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Begrüßung und Eröffnung
Dr. C. Castell-Exner, Bonn

Kooperation von Grundwassernutzung und Naturschutz
beim Management von Natura 2000-Gebieten
G. Ellwanger, Bonn

Diskussion

Kaffeepause

Beweissicherung für Grundwasserentnahmen der Was-
serversorgung – Das neue DVGW-Arbeitsblatt W 150
Dr. J. Grossmann, Hamburg

Diskussion

Monitoring als Entscheidungsgrundlage zur Steuerung
wasserwirtschaftlicher Projekte
Dr. M. Denneborg, Aachen

Diskussion

Mittagspause

P r o g r a m m

9:30

9:45

10:30

10:45

11:00

11:45

12:00

12:45

13:00

Das Seminar vermittelt die Grund -

lagen für die Konzeption und den

Ablauf einer Beweissicherung für

Grundwasserentnahmen der Was-

serversorgung.

Z i e l s e t z u n g

Grundwasserentnahmen und die damit verbun-

denen Grundwasserabsenkungen können sich

nachteilig auf andere Schutzgüter auswirken.

Die möglichen Auswirkungen sind vor dem

 Beginn einer Entnahme zu prognostizieren und

zu bewerten und während des späteren laufen-

den Betriebes einer Gewinnungsanlage durch

Beweissicherungsmaßnahmen zu überwachen.

Die Beweissicherung trägt zur nachhaltigen

Bewirtschaftung der Ressourcen und damit zur

langfristigen Sicherung der öffentlichen Was-

serversorgung bei. Auch bei bestehenden

 Entnahmen kann eine Beweissicherung erfor-

derlich werden, sofern sich die Fördermenge

wesentlich ändert oder die gesetzlichen Rah-

menbedingungen geändert wurden. 

Der DVGW hat zur Beweissicherung für Grund-

wasserentnahmen der Wasserversorgung das

Arbeitsblatt W 150 (Oktober 2008) erarbeitet. 

Das Arbeitsblatt dient als Grundlage für die

Konzeption, die Planung und die Durchführung

von Maßnahmen zur Beweissicherung. Deren

Ziel ist die Untersuchung der Auswirkung von

Grundwasserentnahmen in Einzugsgebieten

von Wassergewinnungsanlagen für die Trink-

wasserversorgung.
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R e f e r e n t e n

Beurteilung bestehender Beweissicherungsverfahren 
aus der Sicht des DVGW-W 150 „Beweissicherung für 
Grundwasserentnahmen der Wasserversorgung“
Dr. D. Haas, Hildesheim

Schutzgut „Natur und Landschaft“
Dr. U. Rose, Bergheim

Diskussion

Kaffeepause

Empfehlung des LBEG – zur Beweissicherung aus 
hydrogeologischen sowie bodenkundlichen Belangen;
Erfahrungen und Praxis bei Wasserrechtsverfahren 
für Grundwasserentnahmen der Wasserversorgung in
Niedersachsen
A. Weustink, Hannover
Dr. F. Raissi, Hannover

Abschlussdiskussion

Ende der Veranstaltung / Ausgabe der Teilnahme -
bescheinigungen
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5. November 2009, Bonn

GWZ Gas-Wasser-Zentrum
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 228 9188-5
Fax: +49 228 9188-990

Hotelempfehlung:

Mercure Hotel Bonn-Hardtberg
Max-Habermann-Straße 2
53123 Bonn
Tel.: +49 228 2599-108
Fax: +49 228 250893

(direkt neben dem GWZ gelegen!)

Sofern Sie bereits am Vortag 
anreisen, können Sie unter dem
Stichwort „DVGW“ zum Preis von
€ 84,– Zimmer selbst buchen.
Das Zimmerkontingent ist zeitlich
befristet. Bitte recht zeitig buchen.

Ta g u n g s a d r e s s e

falls abweichend von oben

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

A n m e l d e b e d i n g u n g e n

Teilnahmegebühr
Für Mitglieder € 280,–

Für Nichtmitglieder € 280,–

Die Teilnahmegebühr dient zur Deckung

der Kosten und beinhaltet die Tagungs-

unterlagen, die Verpflegung sowie die

gesetzliche Umsatzsteuer.

Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme an 

Bildungsveranstaltungen des DVGW

muss grundsätzlich schriftlich erfolgen.

Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular

auf dieser Seite. 

Mit der Anmeldung werden die Allge-

meinen Geschäftsbedingungen für die

Teilnahme an Veranstaltungen des

DVGW verbindlich anerkannt. Sie sind

unter www.dvgw.de oder auf Anfrage

erhältlich.

Zahlungsbedingungen
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 

werden die Anmeldungen in zeitlicher

Reihenfolge des Eingangs berücksich-

tigt. Der Versand der Teilnehmerunter -

lagen und der Rechnung erfolgt ca. 

2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 

Bitte überweisen Sie den Rechnungs -

betrag innerhalb von 30 Tagen auf das

von uns angegebene Konto.

Geben Sie bitte die Mitgliedsnummer voll-

ständig an, da Ihnen ansonsten der Nicht-

mitgliederpreis berechnet werden muss.

Rücktrittsbedingungen
Die Anmeldung ist verbindlich und ver-

pflichtet grundsätzlich zur Zahlung der

Teilnahme  gebühr. Bei Stornierung einer

Anmeldung durch einen Teilnehmer bis

zum 14. Kalendertag vor Veranstal-

tungsbeginn erstattet der DVGW die

gesamte bereits geleistete Teilnahme -

gebühr, bei Stornierungen ab dem 

13. Kalendertag vor Veranstaltungs -

beginn werden 50 % berechnet und der

Rest erstattet. Bei Stornierungen ab drei

Tage vor Veranstaltungsbeginn wird die

gesamte Teilnahmegebühr berechnet.

Die Entsendung eines Ersatzteilnehmers

ist möglich. Muss die Veranstaltung aus

wichtigem Grunde – zum Beispiel bei

Erkrankung eines Referenten oder zu

geringer Teilnehmerzahl – abgesagt

werden, wird die bereits geleistete Zah-

lung zurückerstattet. Darüber hinaus- 

gehende Ansprüche sind ausgeschlos-

sen.

Veranstalter
DVGW Hauptgeschäftsführung
Postfach 14 03 62, 53058 Bonn
Ansprechpartnerin: Frau K. Heythekker
Tel.: +49 228 9188-602
Fax: +49 228 9188-997
E-Mail: heythekker@dvgw.de
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